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Stadtvertretung Ludwigslust 
Beschlussvorlage VSTV 2024-0000


	Überschrift/Thema: Kostenfreien Eintritt zur Wiederöffnung des Schlosses im Jahr 2026 prüfen 
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	SPD/Grüne-Fraktion
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Beratungsfolge:
	Datum
	Gremium/Beiräte
	Ergebnis

	19.02.2026
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	04.03.2026
	Stadtvertretung
	JA
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Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob und in welcher Form der Besuch des Schlosses Ludwigslust ab der Wiedereröffnung zum 30. Mai 2026 bis zum Jahresende 2026 für Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Ludwigslust kostenfrei ermöglicht werden kann.

Im Rahmen der Prüfung ist zunächst zu klären, ob und unter welchen rechtlichen Voraussetzungen ein kostenfreier Eintritt für Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Ludwigslust im genannten Zeitraum zulässig ist. Sollte ein vollständig kostenfreier Zugang rechtlich oder organisatorisch nicht möglich sein, sind alternative Modelle zu entwickeln, mit denen der Grundgedanke eines niedrigschwelligen Zugangs dennoch umgesetzt werden kann.

Gleichzeitig sind die hierfür notwendigen Abstimmungen mit den Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern sowie dem Land Mecklenburg-Vorpommern zu führen.

Darüber hinaus sind die finanziellen Auswirkungen der jeweiligen Varianten darzustellen und mögliche Kompensations- oder Finanzierungsmodelle aufzuzeigen. 

Ziel der Prüfung ist es, der Stadtvertretung belastbare Entscheidungsgrundlagen für eine rechtlich tragfähige, organisatorisch umsetzbare und wirtschaftlich vertretbare Lösung vorzulegen. Erste Ergebnisse sind in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Kultur, Tourismus und Partnerschaft im Rahmen eines ordentlichen Tagesordnungspunktes zu beraten. 

Sachverhalt / Problem / Notwendigkeit / Begründung: 

Mit der Wiedereröffnung des Schlosses Ludwigslust zum 30. Mai 2026 erhält die Stadt ein zentrales kulturelles und touristisches Wahrzeichen zurück. Das Schloss prägt die Identität der Stadt in besonderem Maße und ist ein wichtiger Bestandteil des historischen und gesellschaftlichen Selbstverständnisses der Bürgerinnen und Bürger.

Nach einer längeren Phase eingeschränkter Nutzung ist es ein wichtiges Signal der Wertschätzung, den Einwohnerinnen und Einwohnern den erneuten Zugang möglichst niedrigschwellig zu ermöglichen. Ein befristeter kostenfreier Eintritt könnte dazu beitragen, die Identifikation mit dem Schloss zu stärken, Akzeptanz für die getätigten Investitionen zu fördern und die Wiedereröffnung positiv zu begleiten.

Gleichzeitig sind die rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen sorgfältig zu prüfen. Da das Schloss in der Verantwortung des Landes und der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen M-V steht, ist eine enge Abstimmung erforderlich. Zudem müssen mögliche Einnahmeausfälle und Finanzierungsfragen transparent dargestellt werden.

Ziel dieses Antrags ist es, auf Grundlage einer fundierten Prüfung zu klären, ob und in welcher Form ein kostenfreier Zugang für Einwohnerinnen und Einwohner im Jahr 2026 realisiert werden kann.

Berücksichtigung / Auswirkungen: 
- Umwelt /Klima: -
- Barrierefreiheit: -
- ISEK & andere Konzepte: -

	Finanzielle Auswirkungen: 
	
	JA:
	
	NEIN:
	X

	HHJ
2026 ff.
	Produkt/Sachkonto
	Mittel (EUR)
	planmäßig
	Deckungsvorschlag
	Mittel (EUR)

	
	
	
	
	

	Jährliche Folgekosten:
	JA
	
	NEIN
	

	Vermerk Fb. Finanzen:
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